Zeitschrift: Wohnen
Herausgeber: Wohnbaugenossenschaften Schweiz; Verband der gemeinnitzigen

Wohnbautrager
Band: 63 (1988)
Heft: 12
Rubrik: Die Sektion Zirich meldet...

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 12.12.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Informationen der
Sektion Ziirich SYW
Verantwortlich fiir diese
Seite: Heinrich Meister

Die

Sektion Ziirich

| meld@t -

Kuriose Situationen

Im April 1972 fand in Ziirich eine
Bautagung statt, organisiert von der
Schweizerischen Gesellschaft fiir Bau-
forschung (GFB). Damals, vor 16 Jah-
ren, wurde im Zusammenhang mit der
Wohnungsnot die Meinung gedussert,
die Baugenossenschaften sollten vor al-
lem die Wohnungen im sozialen Woh-
nungsbau an Fremdarbeiter vermieten.
Die Antwort darauf war, dass jene Un-
ternehmer, welche mit Cars.die Arbeits-
willigen im Siiden Italiens «einsammel-
ten», auch fiir die Unterkiinfte sorgen
sollten.

Das Problem mit den Unterkiinften
fiir Fremdarbeiter und Asylanten exi-
stiert auch heute noch und belastet die
angespannte Wohnungslage in der
Schweiz. Dass dies auch zu kuriosen Si-
tuationen fithren kann, zeigen die nach-
folgenden Ausfithrungen.

Eine der grosseren ziircherischen Bau-
genossenschaften konnte in Uster Bau-
land erwerben. Der Landkauf konnte
aber gar nicht problemlos erfolgen. Da
die Genossenschaft einen Ausldnderan-
teil von 22 Prozent aufweist, erfolgten
behordlicherseits  Abkldarungen (Lex
Furgler), ob allenfalls von Uberfrem-
dung gesprochen werden kann. Die Ge-
nossenschaft konnte belegen, dass rund
95 Prozent ihrer ausldndischen Mieter
die Niederlassung C besitzen. Sie fallen
nicht mehr unter den Begriff «Personen
im Ausland» im Sinne von Artikel 5 des
Bundesgesetzes iiber den Erwerb von
Grundstiicken durch Personen im Aus-
land (vom 16. Dezember 1983 BewG).

Fiir den Erwerb von Grundstiicken
und Héusern in der Schweiz brauchen
sie keine Bewilligung des Bundes. Ge-
miss den Statuten der erwidhnten Bauge-
nossenschaft muss der Vorstand aus
Schweizer Biirgern bestehen. In einem
behordlichen Schreiben wird sogar dar-
auf hingewiesen, dass diese Bestimmung
zu eng gefasst sei, der Vorstand konnte
auch aus Auslindern mit Niederlas-
sungsbewilligung C  zusammengesetzt
sein.

Auslinder, die mit einer Schweizerin
verheiratet sind oder in lebensnotwendi-
gen offentlichen Betrieben arbeiten* er-
halten vorerst nur die Jahresaufenthalts-
bewilligung B und gelten daher als «Per-
sonen im Ausland». Sie benttigen daher
eine Bewilligung des Bundes fiir den

*(wie Kehrichtabfuhr, Stadtentwésserung)

Grundstiickkauf. Die Lex Furgler wird
hier aber erst aktuell, wenn diese Aus-
linder innerhalb einer Baugenossen-
schaft eine beherrschende Stellung ein-
nehmen, d.h. mehr als einen Drittel des
Genossenschaftskapitals oder der Stim-
men in der Generalversammlung besit-
zen (Art.5 Abs.1 lit.c und Artikel 6
BewQ).

Wie bereits erwihnt, ist der Ausldn-
deranteil bei den Mietern dieser Genos-
senschaft 22 Prozent, also relativ hoch.
Um so erstaunter war man deshalb, als
der stddtische Vertreter der gleichen Ge-
nossenschaft von seiner vorgesetzten Be-
hoérde den Hinweis erhielt, die Bauge-
nossenschaften seien immer weniger be-
reit, Mietvertrage mit Auslidndern abzu-
schliessen und dass gerade diese Genos-
senschaft besonders rigoros verfahre.
«Ausldndische Mietbewerber haben
sich bei der Stadt Ziirich beschwert, dass
die erwidhnte Genossenschaft keine
Wohnungen mehr an Ausldnder vermie-
te, sogar Ehepaare mit Kindern, von de-
nen lediglich der Ehemann Auslinder
ist, hdtten zum vornherein keine Chan-
cen mehr, eine Wohnung zu bekom-
men.» Diese Vermietungspraxis fiihre
dazu, dass sich immer mehr Auslinder
bei der Liegenschaftenverwaltung der
Stadt Ziirich um eine Wohnung bewer-
ben. Der Ausldnderbestand in den stid-
tischen Wohnungen nehme zwangsliu-
fig immer mehr zu.

Dazu ist folgendes auszufiithren: Auch
in den Baugenossenschaften erhéht sich
der Ausldnderanteil dauernd. Der
durchschnittliche Ausldnderanteil liegt
bei 17 Prozent. Man vergisst auch gerne,
dass, wenn gewisse Nationen im glei-
chen  Haus zusammenleben miissen,
zwangsldufig Probleme auftauchen. Ei-
ne grossere Genossenschaft, deren Aus-
landeranteil unter 10 Prozent liegt, fiihr-
te Abklarungen durch iiber die Nationa-
litdten. Mit Erstaunen stellte man fest,
dass sich der Ausldnderanteil auf 18
(achtzehn) Nationen verteilt. Dass das
Zusammenleben in einer solchen Ge-
meinschaft zu Problemen fiihren kann,
ist offensichtlich, besonders dann, wenn
zu viele Mieter aus unterentwickelten
Gegenden kommen. Das unschéne Wort
Ghettobildung taucht in Ziirich auch
schon bei Baugenossenschaften auf.

Es ist nicht abzustreiten, dass beson-
ders Liegenschaften an ungiinstigen
Wohnlagen an Ausldnder vermietet wer-
den. So erhoht sich aber der Ausldnder-
anteil in vielen Genossenschaften zufol-
ge immer schlechterer Wohnlage sukzes-

siv und zwangsldufig. Probleme ergeben
sich auch fur die Verwaltungen, da oft
Genossenschaftsmieter, die ihr halbes
Leben im entsprechenden Haus woh-
nen, eine Abwehrstellung gegen die neu-
en Mieter mit fremdartiger Lebensweise
einnehmen. Das Aneinandergewdhnen
dauert oft sehr lang, benotigt von beiden
Seiten Verstindnis und Entgegenkom-
men.

Aus der Vermietungspraxis

Auf den 1. November 1987 wurde eine
3%-Zimmer-Wohnung vermietet. Vom
neuen Mieter horte und sah man nicht
viel. Die Miete wurde nur mithsam be-
glichen, Mahnungen waren iiblich. Am
31. Méarz 1988 wurde die Wohnung auf
den 30. September 1988 gekiindigt. Mitte
April verschwand der Mieter. Man
konnte ihn dann unter Mithilfe des
Transportunternehmens in einer Ort-
schaft des Kantons Aargau ausfindig
machen. Es wurde dann eine Woh-
nungsiibergabe vereinbart, wobei man
einen Mieter fand, der kurzfristig einzie-
hen konnte. Der ausziehende Mieter
kam nicht, die Wohnung war nicht gerei-
nigt, und der neue Mieter verzichtete
beim Anblick dieser Wohnungsruine auf
eine Ubernahme der Wohnung. So ging
die Genossenschaft auf den ausgefloge-
nen. Mieter los. An Kosten sind iiber
4000 Franken fiir ausstehende Mietzin-
se, Wohnungsreinigung und Reparatu-
ren zu entrichten. Der ausziehende Mie-
ter schlug vor, dass er diesen Betrag
durch monatliche Raten von 20 Franken
(zwanzig Franken) abtragen werde. Der
jéhrliche Zinsaufwand ergibt 240 Fran-
ken (6 Prozent), das Guthaben der Ge-
nossenschaft wiirde durch diese Raten
also nicht einmal in der Ewigkeit abbe-
zahlt!

Bach im Haus

In Zirich werden alte Dorfbiche wie-
der freigelegt. Dies soll auf einer Linge
von 1,5 Kilometern geschehen. Einer
Baugenossenschaft, die eine Liegen-
schaft mit 14 Wohnungen erstellen will,
wiirde die Bachoffnung allerdings mitten
durch die Liegenschaft fithren. Jetzt
muss fiir den Bach ein « Umweg» gesucht
werden.

269



	Die Sektion Zürich meldet...

